
  
 

SAMTGEMEINDE LÜCHOW (WENDLAND) 

Der Samtgemeindebürgermeister 

- Az.: 371210SG:Ernennung 

Gemeindebrandmeister - 

 Lüchow (Wendland), 26.04.2021 

Sachbearbeiter/in: Frau Schulze 

 

 

Sitzungsvorlage Nr. 030/2021 SG 
 

 

Ernennung des Gemeindebrandmeisters 
 

An den  beraten am: 

 
Brandschutzausschuss                   Ö 06.05.2021 
   

 
Samtgemeindeausschuss                   N 20.05.2021 
   

 
Rat der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)                   Ö 27.05.2021 
   

       

 
Sachverhalt mit Begründung: 
 
Die Amtszeit des Gemeindebrandmeisters Torsten Breese endet am 31. Mai 2021 auf 
eigenen Wunsch. 
 

In einer am 22. April 2021 durchgeführten Ortsbrandmeisterdienstversammlung wurde 
Herr Michael Schalon zum Gemeindebrandmeister in geheimer Abstimmung gewählt 
und der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) zur Bestätigung durch die Gremien vorge-
schlagen. 
 

Das Vorschlagsrecht wurde gemäß den gesetzlichen Bestimmungen wahrgenommen. 
Die persönlichen und fachlichen Voraussetzungen werden erfüllt. 
 

Der Kreisbrandmeister erhebt gegen die Ernennung von Michael Schalon zum Gemein-
debrandmeister keine Bedenken. 
     
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Hat die Beschlussvorlage finanzielle Auswirkungen oder werden Finanzmittel 
bewirtschaftet? 

x Nein  Ja, weitere Ausführungen 

 
Ggf. ergänzende Erläuterungen zu den finanziellen Auswirkungen: 
  
Es entstehen durch den Personalwechsel keine zusätzlichen Kosten. 
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Beschlussvorschlag: 
 
Der Brandschutzausschuss beschließt, dem Samtgemeindeausschuss zu empfehlen, 
dem Rat vorzuschlagen, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Der Rat der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) beschließt, Herr Torsten Breese, bis-
her Gemeindebrandmeister der Samtgemeinde Lüchow (Wendland), ist aus dem Eh-
renbeamtenverhältnis zu entlassen. 
 
Herr Michael Schalon wird unter Berufung in das Beamtenverhältnis als Ehrenbeamter 
für sechs Jahre zum Gemeindebrandmeister der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) 
ernannt. 
 
Er wird zu den Sitzungen des Brandschutzausschusses als Gast mit Rederecht bis zum 
Ende der laufenden Legislaturperiode eingeladen. 
    
 
 
D.SBM. 
 


	Gremium
	OStatus
	Datum
	Beratungsfolge
	Sachverhalt
	Beschlußvorschlag
	FAuswirkung

